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11. FCG – Newsletter     Schuljahr 2017/2018 
Wien, 23. April 2018 

Häufig gestellte Fragen zum Umgang mit der NOST 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 

In den letzten Wochen sind vermehrt Fragen von Kolleg/innen an uns herangetragen 

worden, welche Schritte für den Verbleib bzw. für den Ausstieg aus der NOST zu setzen 

sind. Die folgenden Informationen basieren auf dem Begutachtungsentwurf vom 14. Februar 

2018.  

Wir haben drei Fälle zu unterscheiden: 

1) Verbleib in der NOST:  

keine Schritte 

2) Weiteres Verschieben der Einführung der NOST bis 1.9.2021 (10. Schulstufe), wenn 

ab 1.9.2017 um ein bzw. zwei Jahre (10. Schulstufe) verschoben wurde: 

Verordnung der Schulleitung nach Anhörung des SGA bis spätestens 1.Juni 2018 

bzw. bis 1. Dezember 2018. 

3) Ausstieg aus der NOST bis 1.9.2021 (10. Schulstufe) für jene Klassen und 

Jahrgänge, die sich von 2017/18 bis 2020/21 in der 9. Schulstufe befinden: 

Verordnung der Schulleitung mit Zustimmung des SGA bis spätestens 1. Juni 2018. 

 

Was kann der SGA/die Personalvertretung tun, wenn die Schulleitung keine Schritte 

setzt? 

Der SGA kann gemäß § 64 (8) SchUG von der Schulleitung die Einberufung einer Sitzung 

unter gleichzeitiger Einbringung des Antrages auf Behandlung des Themas „NOST“ iS des    

§ 64 (2) 2. a) SchUG verlangen. In dieser Sitzung kann der SGA im 2. Punkt zumindest 

seine Meinung kundtun bzw. im 3. Punkt eine Abstimmung über ein opt out einfordern. 

Die Personalvertretung kann – nach Meinungsbildung im Kollegium – gemäß § 9 (4a) B-PVG 

im Sinne des Anregungsrechtes der PV der Schulleitung den Vorschlag auf Umsetzung des 

2. bzw. 3. Punktes im Interesse der Kolleg/innen unterbreiten. Die Schulleitung hat sich 

daraufhin mit der PV zu beraten. 

Was den im 2. bzw. 3. Punkt genannten Termin 1. Juni 2018 anbelangt hat die BMHS-

Gewerkschaft in ihrer Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf gefordert, dass die Frist 

auf Ende Juni verschoben werden sollte, da die Befürchtung besteht, dass der 

parlamentarische Prozess bis hin zur Verlautbarung erst Mitte bis Ende Mai 2018 abge-

schlossen sein könnte.  

Mit kollegialen Grüßen! 

      

 
 Mag.a Gerlinde Bernhard     Mag. Roland Gangl 
   Vors.-Stellvertreterin          Vorsitzender 
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